
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1981/10/1 B5/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1981

Index

26 Gewerblicher Rechtsschutz

26/03 Patentrecht

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Instanzenzugserschöpfung

MRK Art6 Abs1

StGG Art6 Abs1 / Erwerbsausübung

PatentG 1970 §70 Abs2

Rechtssatz

Patentgesetz 1970; Abweisung eines Einspruches gegen die Erteilung eines Patentes; Recht auf Erteilung eines

Patentes kein ziviles Recht; keine denkunmögliche und keine willkürliche Gesetzeshandhabung; keine Verletzung des

Rechtes auf Erwerbsausübungsfreiheit

Entscheidungstexte

B 5/81

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 01.10.1981 B 5/81

Schlagworte

Patentrecht, VfGH / Instanzenzugserschöpfung, Erwerbsausübungsfreiheit
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